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Wie aus der Presse zu entnehmen war, war es in Basel möglich, dass ein Mann sich als 
Sozialpädagoge ausgibt und Geschäftsführer eines Vereins wird, der Wohngruppen für 
Jugendliche in schwierigen Situationen anbietet, welche von der AKJS vermittelt und vom Kanton 
subventioniert werden. Der Geschäftsführer, welcher auch als Leiter einer solchen Wohngruppe 
angestellt war, somit die kantonalen Voraussetzungen zur Führung eines Heimes erfüllen musste, 
befindet sich nun in Untersuchungshaft aufgrund zweier Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs 
von Abhängigen. 

Diese Geschichte, sollte sie der Wahrheit entsprechen, wirft viele Fragen auf. Insbesondere 
äusserst bedenklich ist der Umstand, dass dem Mann die Heimleiterbewilligung erteilt worden ist 
und der Kanton Jugendliche in diese soziale Institution vermittelt hat, ohne dass der Betreffende 
über irgendwelche Kompetenzen in der Arbeit mit auffälligen Jugendlichen verfügt. 

Die Unterzeichnete bittet die Regierung daher folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wer hat dem Verein Zunamis die Bewilligung zur Führung von Wohngruppen für Jugendliche 
erteilt? 

2. Welcher Voraussetzungen bedurfte der obgenannte Verein, um diese Bewilligung zu 
erhalten? Wie läuft dieses Bewilligungsverfahren konkret ab, wer ist die zuständige 
Amtsstelle? 

3. Wurden die Angestellten des Vereins, insbesondere der Geschäftsführer und sog. Heimleiter 
einer eingehenden Prüfung vor der Bewilligungserteilung unterzogen? Wenn nein, weshalb 
nicht? 

4. Wurden Referenzen bei ehemaligen Arbeitgebern des Geschäftsführers/ Heimleiters 
eingeholt? Wenn nein, gestützt auf welche Tatsachen wurde die Eignung des Betreffenden 
zur Führung eines Heimes resp. einer Wohngruppe festgestellt? 

5. Wer hat die Jugendlichen den Wohngruppen zugeteilt, resp. sie an den Verein Zunamis 
verwiesen?? 

6. Hat die AKJS mit dem Verein Zunamis zusammengearbeitet? Wenn ja, wie viele 
Zuweisungen erfolgten in den letzten fünf Jahren? Gab es mit den Zuweisungen 
irgendwelche Probleme? 

7. Welche Konsequenzen zieht die zuständige Amtsstelle aus den Geschehnissen? Welche 
Massnahmen werden ergriffen, damit sich ein derartiger Vorfall nicht wiederholen kann? 

8. Werden andere Institutionen, welche mit der AKJS und dem ED zusammenarbeiten, 
aufgrund des Vorfalles einer eingehenden Prüfung unterzogen? 

9. Wer übernimmt die Verantwortung für die Geschehnisse? Kann der Kanton aufgrund der 
Staatshaftung von den Geschädigten zur Verantwortung gezogen werden? 
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